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Gesetz
über den Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug 

(Strafvollzugsgesetz)
- StVG -

vom 7. April 1977 
(GBl. I Nr. 11 S. 109)

Kapitel I 
Grundsätze

§1

(1) Das Gesetz bestimmt das Ziel und 
den Inhalt des Vollzuges der Strafen mit 
Freiheitsentzug. Es regelt die Durchführung 
des Vollzuges, die Rechte und Pflichten der 
Strafgefangenen und die Mitwirkung ge
sellschaftlicher Kräfte beim Vollzug. Wei
terhin legt es die Verantwortung für den 
Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug 
sowie die staatsanwaltschaftliche Aufsicht 
fest.

(2) Voraussetzung für den Vollzug einer 
Strafe mit Freiheitsentzug ist eine entspre
chende rechtskräftige Entscheidung eines 
Gerichts der Deutschen Demokratischen Re
publik.

Anmerkung: Vgl. § 340 StPO (Reg.-Nr. 1) 
und Zifi.II. der 1. DB zur StPO (Rer - 
Nr. 2).

(3) Strafgefangene im Sinne dieses Ge
setzes sind durch eine rechtskräftige ge
richtliche Entscheidung zu Strafen mit Frei
heitsentzug Verurteilte, die zum Vollzug 
der Strafe in eine Strafvollzugseinrichtung 
oder in ein Jugendhaus aufgenommen wur
den.

§ 2

(1) Inhalt und Gestaltung des Vollzuges 
der Strafen mit Freiheitsentzug werden 
durch das humane Wesen des sozialistischen 
Staates bestimmt. Den Strafgefangenen ist 
ihre Verantwortung als Mitglieder der Ge
sellschaft bewußt zu machen. Sie sind zu 
erziehen, künftig die Gesetze des sozialisti
schen Staates einzuhalten und ihr Leben 
verantwortungsbewußt zu gestalten.

Anmerkung: Vgl. § 39 Abs. 3, 4 und -6 
StGB sowie §§ 20 ff. StVG.

(2) Die sozialistische Gesellschaft ge
währleistet ihre Verantwortung für die Er
ziehung der Strafgefangenen während des 
Vollzuges insbesondere durch die Verwirk
lichung des Rechts der Strafgefangenen auf 
Arbeit sowie durch differenzierte Mitwir
kung geeigneter gesellschaftlicher Kräfte 
im Vollzugsprozeß und bei der langfristi
gen Vorbereitung der Wiedereingliederung 
in das gesellschaftliche Leben.

Anmerkung: Vgl. §§21—25 und 30 StVG 
.;owie das WEG (Reg.-Nr. 8).

§3

(1) Beim Vollzug von Strafen mit Frei
heitsentzug ist die sozialistische Gesetzlich
keit strikt zu wahren.

(2) Die sozialistische Gesellschaft läßt 
sich auch im Strafvollzug konsequent von 
der Gerechtigkeit sowie der Achtung der 
Menschenwürde und der Persönlichkeit lei
ten.

Anmerkung: Vgl. Art. 19 Abs. 1 und 2, 
Art. 90 Abs. 1 Verf. sowie Art. 4 Abs. 1 und 
2 StGB.

(3) Kein Strafgefangener darf wegen 
seiner Nationalität oder Staatsbürgerschaft, 
seiner Rasse, seines Geschlechts, seines 
weltanschaulichen oder religiösen Bekennt
nisses oder wegen seiner sozialen Herkunft 
und Stellung benachteiligt werden.

Anmerkung: Vgl. Art. 20 Abs. 2 Verf. und 
Art. 5 StGB.


